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Bürgerbegehren: Aufhebung des Stadtratsbeschlusses vom 27.2.2019 
 
 
Sehr geehrte Herren, 
 
das Ihnen bekannte Bürgerbegehren war Gegenstand der Stadtratssitzung am 27.2.2019. Im Vorfeld 
wurden von den Vertretern des Bürgerbegehrens Gespräche mit den einzelnen Fraktionen geführt 
über den Inhalt des Begehrens.  
 
Dass das Landratsamt und auch die Regierung von der Stadt zu einer Stellungnahme gebeten 
worden waren, war bekannt. Es war auch bekannt, da auf der Homepage eingestellt, dass die 
Verwaltung und das Landratsamt gegen das Bürgerbegehren waren, weil die Fragestellung zu 
unbestimmt sei. 
 
Die Haltung mehrerer Stadträte war, dass es auf die Meinung der Regierung ankomme. Sie würden 
entsprechend der Meinung der Regierung abstimmen.  
 

1. Aufhebung des Stadtratsbeschlusses wegen unzulässiger Beeinflussung der Stadträte 
 

Zu Beginn der Sitzung wurde bekannt, dass sich auch die Regierung aus denselben Gründen wie das 
Landratsamt gegen das Bürgerbegehren stellt. 
 
Zu Beginn der Sitzung wurde die Leiterin der Rechtsabteilung gefragt, was denn sei, wenn man gegen 
die Meinung der Regierung stimmen würde. Sie bezeichnete das als „grob fahrlässig.“ Einen 
Beschluss des Stadtrats zur Einleitung des Bürgerentscheids würde der Oberbürgermeister als 
rechtswidrig aussetzen und der Rechtsaufsicht beim Landratsamt vorlegen. Diese würde dann, da sie 
sich ja mit einem negativen Votum schon festgelegt hatte, dem Oberbürgermeister recht geben. 
 
Diese Aussage der Rechtsabteilung dürfte ein Fall von unzulässiger Beeinflussung sein. Die 
Unabhängigkeit des Stadtrats, der nur nach seinem Gewissen entscheidet, wird ad absurdum geführt. 
Wozu braucht man dann überhaupt einen Stadtrat, der nur noch abnicken muss? Ein mir bekannter 
Jurist hat sogar von Rechtsbeugung der Leiterin der Rechtsabteilung gesprochen. 
 
Der Beschluss des Stadtrats fiel dann entsprechend aus: 4 Stimmen waren für den Bürgerentscheid, 
18 dagegen. 
 
Ich bitte deshalb, den Beschluss des Stadtrats zur Frage des Bürgerentscheids wegen 
unzulässiger Beeinflussung aufzuheben. 
 
Ich bitte auch klarzustellen, welchen Stellenwert die Mitteilung des Landratsamts bzw. Regierung hat. 
Denn:  
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Bei meinem Anruf bei der Regierung fragte ich, ob der Bescheid wegen des Bürgerbegehrens schon 
bei der Stadt eingetroffen sei. Sofort wurde mir geantwortet, dass das kein Bescheid sei sondern nur 
ein Schreiben. 
Wie ist ein solches zu werten? Ist es nur eine Meinung, über die sich ein Stadtratsmitglied ohne 
rechtliche Folgen hinwegsetzen kann oder ist es etwas anderes? 
 
 

2. Rederecht des Vertreters in der Stadtratssitzung 
 
Am Tag der Stadtratssitzung hatte ich ein Gespräch mit der Rechtsaufsicht im Landratsamt zum 
Begriff „unbestimmte Fragestellung“. Ich wurde darauf hingewiesen auf ein Bürgerbegehren im 
südlichen Landkreis (Dornstetten). Hier will die Gemeinde rund 20 Wohneinheiten errichten in einem 
bestimmten Baugebiet gegen das ein Bürgerbegehren eingeleitet ist. Dort wird in der Fragestellung 
genau das Baugebiet bezeichnet. 
 
Nun geht es in Landsberg ja nicht um ein einziges Baugebiet sondern um mindestens 8-10 
Baugebiete (z.B. Quartier Staufenstraße: 250-270 Wohneinheiten; Quartier Pfettenstraße: 300 
Wohneinheiten, Quartier Reischer Talweg: 300 Wohneinheiten). Diese Baugebiete hätten einzeln 
aufgeführt werden müssen, was den Rahmen der Unterschriftenliste gesprengt und zur 
Unübersichtlichkeit geführt hätte. Die beigefügte Sitzungsvorlage vom 27.2.2019 ist beigefügt. (Dieser 
Tagesordnungspunkt wurde nach der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
aufgerufen, er sollte ursprünglich vor dieser Entscheidung sein.) 
 
Dieser Unübersichtlichkeit wollten wir mit dem Begriff „große Wohnbauprojekte“ begegnen. Die 
Unbestimmtheit wäre damit konkret geworden. Jedem Landsberger, der unterschrieben hatte, waren 
die vielen Bauprojekte bekannt. 
 
In der Stadtratssitzung wurde ständig der Begriff „unbestimmt“ verwendet und auch mein Name fiel 
oft. Ich wollte hier für Aufklärung hinsichtlich der vielen Baugebiete in Landsberg sorgen und meldete 
mich zu Wort. Dazu wollte ich einen Stadtratsbeschluss herbeiführen, der mir kurz das Rederecht 
erteilt. Meines Wissens kann man als Vertreter des Bürgerbegehrens das tun. Meine Frage an den OB 
zur Abstimmung im Stadtrat wäre gewesen: „Können Sie bitte einen Stadtratsbeschluss herbeiführen, 
ich möchte zum Begriff der Unbestimmtheit etwas sagen?“ 
 
Der OB ließ mich nichts sagen, im Gegenteil ich handelte mir noch eine Ordnungswidrigkeit ein. 
 
In der Stadtratssitzung am 20.2.2019 wurde über die Zulässigkeit von zwei großen Bauprojekte 
diskutiert. Die anwesenden Investoren erhielten ohne Beschluss des Stadtrats Rederecht. 
 
Meine Frage: Darf der OB in einer Angelegenheit, bei der in einem wichtigen Punkt Unklarheit 
besteht, dem Vertreter des Bürgerbegehrens das Wort verbieten? 
 
 
 

3. Auskunftspflicht der Stadt 
 
Das Problem bei Bürgerbehren besteht allgemein darin, dass es von juristischen Laien gestartet 
wird. Die Gefahr ist damit groß, dass nach aufwändiger erfolgreicher Sammlung der notwendigen 
Anzahl von Unterschriften bei der abschließenden Beurteilung durch den Stadtrat buchstäblich "ein 
Haar in der Suppe" gefunden und demzufolge das Bürgerbegehren abgelehnt wird.  
 

In diesem Sinne erging vor kurzem ein Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 13.11.2017. (M 7 
E 17.746). Sie können es problemlos in den Urteilssammlungen finden. 
  
Im Leitsatz 22 dieses Urteils finden Sie folgendes: 

Leitsatz 22: 

"Auch ist es sehr wohl Aufgabe der Gemeinde bzw. des Gemeinderats – gegebenenfalls unter 
Zuhilfenahme der Gemeindeverwaltung oder externer Beratung – die Zulässigkeit einer 
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Fragestellung im Rahmen der Zulassungsentscheidung nach Art. 18a Abs. 8 GO auch bei 
möglicherweise komplexen Rechtsfragen abschließend zu beurteilen. Denn ansonsten käme es zur 
Durchführung eines Bürgerentscheids, dessen Ergebnis dann möglicherweise infolge 
„nachgeschobener“ bzw. parallel veranlasster Prüfung aus rechtlichen Gründen nicht durchführbar 
wäre. Eine solche Konstellation wäre unvereinbar sowohl mit dem Gesetzeszweck des Art. 18a GO 
als auch mit dem Grundsatz der Sparsamkeit und Effektivität der Verwaltung." 

Von den Vertretern des Bürgerbegehrens wird dieser Leitsatz so verstanden, dass der Entwurf einer 
Liste der Gemeinde vorgelegt wird und diese nach evtl. Änderungen ihr ok gibt. Erst dann kann ein 
Bürgerbegehren mit der Unterschriftensammlung beginnen. 
 
Ist diese Ansicht richtig? 

 
Die Ihnen vorliegende Antwort der Stadt vom 17.9.2018 warf nur Fragen auf aber keine Lösungen. Die 
Stadt hätte entsprechend dem Urteil des VG sagen müssen, dass der Begriff „große 
Wohnbauprojekte“ zu unbestimmt sei und dass die Quartiere entsprechend der o. a. Anlage (S. 2 und 
3) einzeln aufgelistet werden müssten. Die Quartiere waren bekannt, was aus den Daten der 
Grundsatzbeschlüsse ersichtlich ist. 
 
Die Stadt hätte die Namen und das Datum der Grundsatzbeschlüsse den Vertretern des 
Bürgerbegehrens bekannt geben müssen. Die Stadt ist also Ursache dafür, dass das Bürgerbegehren 
(vorerst) ins Leere lief. Ob Vorsatz oder nicht sei dahingestellt. 
 
Die Antwort der Stadt vom 17.9.2018 enthielt nur Fragen zu einigen Begriffen. Wir haben das damals 
so ausgelegt, dass die Stadt auch nichts weiß und uns nicht helfen kann. Deshalb haben wir das 
Bürgerbegehren gestartet. 
 
Dr. Rainer Gottwald 
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Stadt Landsberg am Lech
Abteilung / Referat: Abteilung 4 - Stadtentwicklung und Bauwesen

Sitzungsvorlage

Datum Gremium

27.02.2019 Stadtrat

Aktenzeichen: 
Drucksachennummer: BV-5288/2019-400
Vorlagenstatus: öffentlich

Gegenstand (TOP):

Stadt- und Verkehrsentwicklung;
Bericht, weiteres Vorgehen

1. Sachverhalt:

Zur Entwicklung der Stadt Landsberg am Lech sind eine Stadt- und Verkehrsplanung  
wichtige Planungsinstrumente und Pflichtaufgaben jeder Kommune.
Im Bauamt werden hierzu kontinuierlich im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung, der 
Stadtplanung und der Verkehrsplanung die städtebaulichen Grundlagen über aktuelle 
Entwicklungen gutachterlich untersucht und ermittelt. 
Anschließend werden entsprechende Planungsprozesse entwickelt und dem Stadtrat zur 
Entscheidung vorgelegt.
Ziel ist es die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und auch der künftigen 
Bevölkerung weiterhin langfristig zu gewährleisten.
Dazu gehört insbesondere auch das Ziel der Verträglichkeit des Stadtverkehrs mit seinem 
Verkehrsaufkommen, Verkehrsarten und Verkehrswegen. 
Der Stadtverkehr unterliegt in Landsberg a. Lech wie in jeder Stadt einem ständigen Wandel 
und erfordert immer wieder Anpassungen.

Im Einzelnen ist hierzu Folgendes zu berichten:

A. Stadtentwicklungsplanung, Stadtplanung
Grundlage der Planung sind aktuelle gutachterliche Bevölkerungsentwicklungsprognosen, 
die im Stadtrat zuletzt am 09.01.2019 vorgestellt wurden.
Für die Stadt Landsberg wird darin aufgrund der Lagegunst im oberbayerischen Raum und 
als Kommune innerhalb der Metropolregion Münchens ein deutliches Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum prognostiziert. 
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Dem damit verbundenen Nutzungsdruck bei Gewerbeentwicklung sowie  beim Arbeits-, 
Wohnungs- und Immobilienmarkt ist mit einer adäquaten gesamtstädtischen 
Entwicklungsplanung, die eine Verkehrsentwicklungsplanung inkludiert, zu begegnen. 

Seit 2015 wurden drei wesentliche,  gesamtstädtische Maßnahmen auf den Weg gebracht:
1. 23.09.2015 Grundsatzbeschluss zur Förderung von bezahlbarem und 

sozialem Wohnungsbau und zur Richtlinie zur Sozialgerechten Bodennutzung 
(SoBoN - Richtlinie)

2. 25.07.2018  Beschluss Kommunale Gesamtstrategie Stadt Landsberg am 
Lech mit Ortsteilen
"UNSER LANDSBERG 2035 – GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
Dabei wurden insbesondere für folgende Themen Leitlinien entwickelt: 
Demografischer Wandel, Digitalisierung, 
Bezahlbarer Wohnraum,
Generationengerechtigkeit, Integration, 
Verkehr / Mobilität, Klimawandel
Die Ergebnisse sind die Grundlage für eine zukunftsfähige Entwicklung der 
Stadt Landsberg am Lech.

3. 22.02.2017 Verfahren zur Neuaufstellung Flächennutzungsplan (FNP) mit 
Landschaftsplan (LP) und Verkehrsentwicklungsplan (VEP)

Neben diesen gesamtstädtischen Steuerungsinstrumenten sind zur ausreichenden 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum für drei Wohnbauquartiere folgende 
Grundsatzbeschlüsse gefasst worden. Die Anzahl der Wohneinheiten wurde mittlerweile im 
Rahmen der FNP-Fortentwicklung konkretisiert.

 Quartier Staufenstraße, Erpftinger Straße, Wiesenring
Schaffung einer flächensparenden, ausgewogenen Wohnbebauung.
Insbesondere sollen hier für alle Lebensphasen bezahlbare Wohnungen entstehen.

o circa 250 - 270 geplante Wohneinheiten: 
 40 % Anteil an gefördertem Wohnungsbau mit SoBoN-, Miet- und 

-Eigentumswohnungen
 Anteil an Einheimischenmodell

o Grundstückseigentümerin Stadt Landsberg
o Zeitplanung: 

 Grundsatzbeschluss 10.05.2017
 Wettbewerb mit Vorstellung Ergebnis im Stadtrat am 25.07.2018
 Durchführung Bebauungsplanverfahren 2019
 Baubeginn ab circa 2021

 Quartier Pfettenstraße, Akazienstraße
Konzeption eines zeitgemäßen und nachhaltigen Wohnquartiers unter 
Berücksichtigung von qualitätvollen Grün- und Freiflächen. 

o circa  300 geplante Wohneinheiten 
 Wohnungsbau insbesondere für Staatsbedienstete und SoBoN-, Miet- 

und -Eigentumswohnungen
  Anteil an Einheimischenmodell wird geprüft

o Grundstückseigentümer:  Freistaat Bayern und Stadt Landsberg  
o Zeitplanung: 

 Grundsatzbeschluss 27.07.2016
 Durchführung Wettbewerb 2019
 Durchführung Bebauungsplanverfahren 2019 / 20
 Baubeginn ab circa Herbst 2021

 Quartier Reischer Talweg
Entwicklung eines zeitgemäßen und nachhaltigen Wohnquartiers für alle 
Bevölkerungsgruppen und eines Angebots an gut nutzbaren Freiflächen. 

Circa 300 geplante Wohneinheiten 
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 40 % geförderter Wohnungsbau mit SoBoN-, Miet- und 
-Eigentumswohnungen

  Anteil an Einheimischenmodell, z.B. Reihenhäuser
o Grundstückseigentümerin: Stadt Landsberg 
o Zeitplanung: 

 Grundsatzbeschluss 11.05.2016
 Durchführung Wettbewerb geplant 2020
 Durchführung Bebauungsplanverfahren 2021 / 22
 Baubeginn ab circa 2023

Darüberhinaus liegt grundsätzlich Baurecht mit Rechtsanspruch und ohne Einschränkung 
einer Nutzung vor, wenn entweder gemäß § 34 BauGB, das Einfügen in die nähere 
Umgebung oder gem. §  1 BauGB, ein rechtskräftiger Bebauungsplan das Recht zur 
Errichtung von Gebäuden gegeben ist und das geplante Vorhaben den Vorgaben entspricht.
Hier kann eine Bebauung nicht versagt oder eine Beschränkung zur ausschließlichen 
Errichtung von gefördertem Wohnungsbau verordnet werden.
So können mit bereits bestehendem Baurecht weitere Wohnbebauungen entstehen wie es 
z.B. für das Quartier „Am Papierbach“ (rechtskräftiger Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 
2150) oder das Baugebiet Rosenstraße (rechtskräftiger Bebauungsplan Nr.3070) vorliegt. 

B. Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzept

Verkehrsplanung ist Planung hinsichtlich Anpassung und Erweiterung des städtischen 
Verkehrsnetzes entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung und der technischen 
Entwicklung (derzeit: Digitalisierung). 
Ein Gesamtverkehrskonzept umfasst ÖPNV, MIV, Ruhender Verkehr, Wirtschaftsverkehr, 
Rad- und Fußgängerverkehr.
Mit dem Beschluß zur Gesamtstrategie vom Juli 2018 wurden verkehrspolitische Leitlinien 
bis 2035 vereinbart, die nun im Zuge der weiteren Planungen umgesetzt werden.

Derzeit wird der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) neu aufgestellt, das Verfahren soll bis 
Frühjahr 2020 abgeschlossen werden. 
Es wird ein verkehrliches Gesamtkonzept mit Alternativen verkehrslenkender, 
verkehrsberuhigender und baulicher Art zur Entlastung des Stadtgebietes von dem 
zunehmenden Durchgangs-/Transitverkehr entwickelt. 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten künftigen baulichen Entwicklung wird die 
verkehrliche Entwicklung, die Auswirkungen und die Bewältigung im Straßenverkehrsnetz 
untersucht und entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen.

C. Weiteres Vorgehen

Die Durchführung des Bauleitplanverfahrens „Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit 
Verkehrsentwicklungsplan“ gemäß Baugesetzbuch  sichert durch seine Gesamtbetrachtung, 
dass das Bevölkerungswachstum gemeinsam mit einer entsprechenden verkehrlichen 
Entwicklung Hand in Hand geht.
Insgesamt ist es beabsichtigt neben der Entwicklung der erforderlichen Baugebiete eine 
umfassende Wende in der Mobilitätskultur und damit auch beim Mobilitäts- und 
Verkehrsmanagement einzuleiten.

Neben den geplanten Bürgerbeteiligungen bei Wettbewerben und Bebauungsplanverfahren 
der Wohnbauprojekte werden den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Beteiligung der 
Öffentlichkeit die Planungsinhalte im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Neuaufstellung 
Flächennutzungsplan (FNP) mit Landschaftsplan (LP) und Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 
zur Diskussion und Meinungsbildung und zur Äußerung vorgelegt und diskutiert.
Hierzu ist auch eine öffentliche Informationsveranstaltung für den 09.04.2019 vorgesehen.
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Ziel ist die Erstellung eines Verkehrskonzeptes das Grundlage für weitere Festlegungen wie 
ein Mobilitätsmanagementkonzept oder Radwegekonzept sein wird.
Das Bauleitplanverfahren wird voraussichtlich im Frühsommer 2020 abgeschlossen sein. 
Im Anschluß daran sind die entsprechenden Realisierungsschritte zu priorisieren, zu 
finanzieren und umzusetzen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei der Stadt- und Verkehrsentwicklung alle 
fachlich anerkannten Planungsverfahren durchgeführt werden um eine zukunftsfähige 
bauliche und verkehrliche Weiterentwicklung der Stadt Landsberg am Lech zu 
gewährleisten.
Wesentliche Rolle kommt dabei der bisherigen und der künftigen umfangreichen Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger bei allen Bauleitplanverfahren zu.

2. (frühere) Beschlüsse und Empfehlungen:

--

3. beteiligte Referate:

Abteilung 1 - Allgemeine Verwaltung und Rechtsamt
Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

4. Anlagen:

Anlage 1: Inhalt Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 
Anlage 2: Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan und Verkehrsentwicklungsplan,
                Auszug Vorentwurf 30.01.2019 

5. Zuständigkeit:

Abteilung 4 - Stadtentwicklung und Bauwesen

6. finanzielle Auswirkungen:

Die Vorlage hat

keine finanziellen Auswirkungen
folgende finanzielle Auswirkungen

Ausgaben:

Folgekosten:

Produktkonto:

Bemerkung:

Für die Maßnahme stehen

Mittel zur Verfügung keine Mittel zur Verfügung 
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7. Beurteilung:

--

8. Beschlussvorschlag:

Der Bericht zur Stadt- und Verkehrsentwicklung der Stadt Landsberg am Lech wird zur 
Kenntnis genommen.

Landsberg am Lech, den 25.02.2019
Stadt Landsberg am Lech

Abteilung 4 - Stadtentwicklung und Bauwesen
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